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Reglement Wettkampfförderung

1. Einleitung

Der WVZ fördert gemäß seinen Statuten den
Kanusport in seinen beiden Ausprägungen
«Wettkampf» und «Tourismus». Die spezifische
Unterstützung von WVZ-Wettkämpfern ergibt
sich aus der Einsicht, dass der Wettkampfsport –
wie bei anderen Sportarten auch – in besonde-
rem Maße ein Aushängeschild der Sportart dar-
stellt und folglich besonders viel zur oben erwähn-
ten Förderung beiträgt.

2. Zweck

Dieses Reglement legt fest, wie der WVZ Wett-
kämpfer unterstützt, die für den WVZ Wett-
kämpfe bestreiten.

3. Herkunft der Mittel

Die Mittel zur Unterstützung des Wettkampf-
sports werden dem ordentlichen Haushalt des
WVZ entnommen und sind entsprechend jährlich
zu budgetieren.

Die Höhe der Mittel wird somit von der General-
versammlung festgelegt, womit kein Rechtsan-
spruch auf die unten aufgeführten Leistungen be-
steht.

4. Leistungen

4.1. Allgemeines

Die Leistungen des WVZ sind nicht auf jugendli-
che Wettkämpfer beschränkt, sondern gelten für
alle WVZ-Wettkämpfer.

4.2. Startgelder

Der WVZ bezahlt den WVZ-Wettkämpfern die
von den Wettkampfveranstaltern erhobenen
Startgelder.

WVZ-Mitgliedern, die nicht für den WVZ starten,
wird das Startgeld nicht bezahlt.

Bei Mehrfachstarts (z.B. in verschiedenen Boots-
klassen) kann der Wettkämpfer zur Übernahme
eines Teils der Startgelder verpflichtet werden.
Die Teilnahme an Mannschaftsrennen gilt nicht als
Mehrfachstart.

4.3. Transportkosten

An die Transportkosten bei der Teilnahme an
Wettkämpfen wird jedem nicht erwerbstätigen
Teilnehmer eine Pauschale von CHF 20.– pro
Veranstaltung ausgerichtet. Lehrlinge und Werk-
studenten gelten nicht als erwerbstätig, Teilzeitan-
gestellte hingegen schon.

5. Abwicklung

An den Wettkämpfen werden die Startgelder
jeweils vom Wettkampftrainer bzw. von einem
von ihm bestimmten Stellvertreter bezahlt (also
nicht von den Wettkämpfern). Bei Bedarf kann
der Wettkampftrainer vom WVZ einen Vor-
schuss beziehen.

Die Abrechnung der Startgelder erfolgt einmal
jährlich (am Saisonende) über den Wettkampf-
trainer. Als Belege sind die Ranglisten zu verwen-
den. Wenn die Summe der Startgelder CHF
2000.– überschreitet, hat der Wettkampftrainer
eine Zwischenabrechnung vorzunehmen.

Die Transportkosten werden bei jedem Wett-
kampf durch den Wettkampftrainer bzw. durch
die Fahrzeughalter direkt mit den Wettkämpfern
abgerechnet (Empfehlung: CHF –.50 pro km und
Fahrzeug). Die Auszahlung der Transportkosten-
Unterstützung durch den WVZ erfolgt hingegen
gesamthaft am Saisonende (Auszahlung des Ge-
samtbetrags durch den Kassier an den Wett-
kampftrainer aufgrund der durch den Wettkampf-
trainer erstellten Abrechnung; dann Auszahlung an
die einzelnen Wettkämpfer durch den Wett-
kampftrainer, der den Empfang zuhanden des
Kassiers von jedem Empfänger quittieren lässt).

6. Schlussbestimmung

Dieses Reglement wurde an der Vorstandssitzung
vom 27. März 2002 genehmigt und in Kraft ge-
setzt.

Peter Schürch (Präsident)


